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LV SVVorgang: Verhalten von PE, PA und PS in der Flamme des Gasbrenners
Beschreibung: Ein Becherglas mit Wasser zum Ablöschen der brennenden Proben wird bereitgestellt. Ein kleines Stück
des jeweiligen Kunststoffs wird in die Flamme des schräg gehaltenen Gasbrenners gehalten. Eine Metallplatte wird
dabei als Schutzunterlage verwendet. Entflammt die Probe, nimmt man sie aus der Brennerflamme und prüft, ob sie
selbstständig weiterbrennt. Dann löscht man durch Eintauchen in Wasser.

Schadensrisiko:
durch Einatmen / Hautkontakt durch heißes / tiefkaltes Material

Beteiligte Gefahrstoffe:

Chlorwasserstoff (wasserfrei) [Gefahr] GHS04 GHS05 GHS06

EUH071:  Wirkt ätzend auf die Atemwege. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H280:

Enthält Gas unter Druck. H331: Giftig bei Einatmen.

GHS04 GHS05 GHS06

andere Stoffe:
Polyethylen PE, Polyamid PA, Polystyrol PS, unspez. Verbrennungsgase zum Teil mit hohem Risikopotential

Substitutionsprüfung durchgeführt
Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken

Besondere Sicherheitshinweise:
Unbedingt unter einem gut ziehenden Abzug arbeiten!

Maßnahmen / Gebote:

Schutzbrille Schutz-
handschuhe

Abzug
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